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1.2 Verordnungen 

Das Rechtsstaats- und Demokratieprinzip gebietet es, dass 
die Rechtsetzung grundsätzlich dem Parlament als dem 
ordentlichen Gesetzgeber vorbehalten ist. Im Spannungs-
feld hierzu steht das Bedürfnis nach Erlass einer Vielzahl 
von Rechtsnormen, deren Notwendigkeit nicht unnötiger-
weise durch den zeitraubenden Gang eines Gesetzge-
bungsverfahrens gehindert werden soll. Im Übrigen wäre 
letztlich ein Parlament auch mit dem Erlass bloß verwal-
tungstechnischer Vorschriften überfordert. 

Hiervon wollen die Väter des Grundgesetzes das Parlament 
weitestgehend entlasten, um die Konzentrierung auf die 
politischen wesentlichen Aufgaben zu ermöglichen. Inso-
weit sieht Artikel 80 Grundgesetz den Erlass von Rechts-
verordnungen durch die Exekutive vor, wobei aber in je-
dem Fall eine bestimmte gefasste gesetzliche Er-
mächtigung erforderlich ist. 

Die Voraussetzung für den ordnungsgemäßen Erlass einer 
Rechtsverordnung ergibt sich in erster Linie aus der gesetz-
lichen Ermächtigung. Als formelle Voraussetzung sind zu 
nennen: 

• die Verordnung muss von der zuständigen Stelle erlassen 
worden sein; 

• es ist die Rechtsgrundlage in der Verantwortung an-
zugeben; 

• es ist eine entsprechende Ausfertigung und Verkündung 
erforderlich. 

Nach dem Gesetz über die Verkündung von Rechtsverord-
nungen werden diese entweder im Bundesgesetzblatt oder 
im Bundesanzeiger veröffentlicht. 

Bei den Verordnungen ist zu unterscheiden zwischen 

gesetzliche Er-
mächtigung 
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• horizontalen 

und 

• vertikalen 

Verordnungen. 

Horizontal sind solche lebensmittelrechtlichen Verordnun-
gen mit Vorschriften für eine Vielzahl von unterschiedli-
chen Produkten. Zu nennen sind hier beispielsweise die 
Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung, die Nährwert-
Kennzeichnungsverordnung und Zusatzstoff-Zulassungs-
verordnung. 

Als vertikale Regelungen werden die Verordnungen ange-
sehen, die sich nur auf eine bestimmte Gattung von Pro-
dukten beziehen, wie z. B. die Fleischverordnung, Kakao-
verordnung, Fruchtsaftverordnung, Eiprodukteverordnung. 

horizontale und 
vertikale Verord-
nungen 
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